
Praxismaterialien  
für mehr Sicherheit 

Um Hausärzte und ihre Patienten 
zur Patienten sicherheit – etwa in 
der Arzneimitteltherapie oder bei 
der Erkennung von Sepsis-Symp-
tomen – zu stärken, stellt das Akti-
onsbündnis Patientensicherheit 
(APS) mit Unterstützung des Deut-
schen Hausärzteverbands Info-
materialien für Praxen und Warte-
zimmer bereit. Auf der Homepage 
www.tag-der-patientensicherheit.
de finden sich Materialien zum 
Download sowie Informationen 
zum Welttag der Patientensicher-
heit am 17. September. Praxen fin-
den außerdem Beispiele, wie sie ihr 
individuelles Engagement gegen-
über der Öffentlichkeit dokumen-
tieren können.  •�  red 

der GKV-Versicherten erhalten eine 
mehrkostenfreie Hilfsmittelversorgung 
durch die gesetzlichen Krankenkassen 
(GKV). Die übrigen 20 Prozent zahlen 
durchschnittlich 117,75 Euro dazu. Zu 
diesem Ergebnis kommt ein aktueller 
Bericht des GKV-Spitzenverbands. Da-
bei ist die Bandbreite der Mehrkosten-
höhe groß: Lag sie im vergangenen Jahr 
bei Hörhilfen bei 1.082 Euro, waren es 
bei Einlagen 30 Euro, bei Toilettenhil-
fen 39 Euro. Insgesamt zählt der Bericht 
für 2019 29 Millionen Hilfsmittelversor-
gungen mit einem Ausgabevolumen um 
die 8,6 Milliarden Euro.  •  red

80+20+A80 PROZENT

Künftig können Ärzte im Rah-
men der häuslichen Kranken-
pflege bei einem Patienten, 
der ein Testgerät zur Bewer-
tung des interstitiellen 
Glukose gehalts trägt, bis zu 
dreimal täglich und bei einer 
Neueinstellung bis zu vier 
Wochen lang die Ermittlung 
und Bewertung des interstiti-
ellen Glukosegehalts, den 
Sensorwechsel bei Bedarf so-
wie eine Kalibrierung verord-
nen. Die Häusliche Kranken-
pflege-Richtlinie (HKP-RL) 
hat der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) im Juni 
entsprechend geändert. 
Die Verordnung der neuen 
Leistung setzt voraus, dass 
eine intensivierte Insulinthe-
rapie bei dem Patienten statt-
findet und dass eine Erkran-
kung vorliegt, die es dem 

Patienten nicht erlaubt, der-
artige Maßnahmen selbst zu 
erbringen. Die Leistung ist 
deshalb nur verordnungsfä-
hig bei Patienten mit:
•  einer hochgradigen Ein-

schränkung der Sehfähig-
keit oder

•  einer erheblichen Ein-
schränkung der Grob- und 
Feinmotorik der oberen 
Extremitäten oder

•  einer starken Einschrän-
kung der körperlichen 
 Leistungsfähigkeit oder

•  einer starken Einschrän-
kung der geist igen 
 Leistungsfähigkeit oder Re-
alitätsverlust, was es ihnen 
unmöglich macht, die Mes-
sung selbst vorzunehmen 
oder das Messergebnis ab-
zulesen oder den Sensor zu 
wechseln oder die Kalibrie-

rung durchzuführen bzw.
•  bei denen entwicklungsbe-

dingt noch keine Fähigkei-
ten vorhanden sind, die 
Leistung(en) zu erlernen 
oder selbstständig durch-
zuführen.

Wichtig: Diese Einschrän-
kungen müssen aus der Ver-
ordnung hervorgehen. Die 
Verordnung kann sich auf das 
Flash Glucose Monitoring 
(FGM) oder das Real-Time 
Continuous Glucose Monito-
ring (rtCGM) beziehen und er-
folgt auf dem Verordnungs-
formular für die häusliche 
Krankenpflege Muster 12 zu-
nächst im Freitext. Da ab dem 
1. Oktober 2020 ein neues 
Formular vorgeschrieben ist, 
bleibt abzuwarten, ob dort 
 eine entsprechende Modifika-
tion erfolgt.  • GWZ

Kontinuierliche interstitielle Glukosemessung auch bei Pflegefällen

Bewahren Sie Ihre Arzneimittel 
an einem trockenen, normal-
temperierten Ort und unzugänglich 
für Kinder auf – es sei denn, Ihre 
Medikamente müssen speziell 
gekühlt werden. 

Hi-Hi-Hilfe! 

www.aps-ev.de  
WELTTAG 
DER PATIENTEN-
SICHERHEIT 
am 17. September 

Eine Initiative zum

Damit Ihre Medikamente nicht 
ins Schwitzen kommen: 
 

Häuslicher Umgang 
mit Arzneimitteln
10 Tipps - Arzneimittel zu Hause

unterstützt durch:
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